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RATGEBER

chende Einschränkungen in der

Verfügbarkeit vor. Die Auszah-

lung der Leistungen ist im Versi-
cherungsfall oder ab 60. Alters-
jähr möglich.

Ob und wann Vorsorge-
mittel beansprucht werden sollen,
lässt sich nicht generell beant-
Worten. Keinesfalls dürfte dies

von einem allfälligen kurzfristigen
Steuervorteil abhängig gemacht
werden, sondern lässt sich nur in
Kenntnis der gesamten wirf-
schaftlichen Situation und der
konkreten Bedürfnisse der versi-
cherten Personen im Einzelfall
(z.B. Verpflichtung für Kinder in
Ausbildung, höhere Hypothekar-
schulden, andere private Ver-

pflichtungen) bestimmen.
Ob und in welcher Form ei-

ne Auszahlung der verfügbaren
Vorsorgemittel im Zeitpunkt der
Pensionierung Ihres Mannes
sinnvoll ist und wie die Mittel ver-
wendet werden können, sollte im
Rahmen einer Gesamtbeurteilung
Ihrer gegenwärtigen und künfti-
gen wirtschaftlichen Bedürfnisse
geklärt werden, umso mehr, als

Ihr Mann offenbar weiterhin er-
werbstätig bleiben kann. Dabei
erscheint es mir sinnvoll, wenn
Sie einerseits bei Ihrer Bank und
andererseits bei Ihrer Versiehe-

rung einen Vorschlag einholen
und sich anschliessend für die
Ihren Bedürfnissen am besten

entsprechende Lösung entschei-
den. Wichtig ist, dass Sie sich von
Personen Ihres Vertrauens bera-
ten lassen, sich aber bewusst blei-
ben, dass der Entscheid letztlich
von Ihnen und Ihrem Mann ge-
troffen werden muss, denn es geht
um die Gestaltung Ihrer persönli-
chen Vorsorge.

Dr. zur. Rudorf Thor

Recht
Muss ich heiraten, damit
meine Freundin mein
Vermögen erben kann?

/cZz Zehe mrf mez/zer ParZzzen'zz

serf ez'zzem /a/zr zusammen, /c/z
bzzz gesc/zz'eden, /zabe zzaez Kz'zz-

der, az/cZz mez'ne Freundin zsi ge-
sc/zzerfezz und /zat ein Kind. Sorf-
Ze ic/z sterben, zezzrden meine
Kinder zneine WoZznung mög-
Zz'c/zsZ rzzsc/z zzerrfau/en und auc/z
dzzs übrige Vermögen au/Zerfezz.

Meine Freundin ginge da zeo/zi

Zeeraus, denn sie besrfzZau/mei-
ne WöZznung nur ein ez'ngeZra-

genes Vbrftau/srecZzZ? /c/z möc/z-
Ze die ganze AngeZegen/zerf nun
so regeZn, dass sie die Wo/znung
und das Vermögen erbZ und erst
bei i/zrem AbZeben die Kinder
zum Erben rfommen. Kann man
dies nurso regeZn, zaenn man zzer-

ZzeiraZeZ z'sZ? Stimmt es, dass man
in gezaissen KanZonen zuerst 2
bis 5/a/zre zzerZzez'raZeZ sein muss,
um dies so zu regeZn?

Bei Eheschliessung und oh-
ne Abschluss eines Ehevertrages
würde der gesetzliche Güterstand
der Errungenschaftsbeteiligung
gelten. Bei diesem Güterstand
würde Ihre Wohnung zum Eigen-
gut gehören, da Sie sie in die Ehe

eingebracht hätten. Bei Auflö-
sung der Ehe infolge Ihres Able-
bens hätte zwar Ihre Frau vorweg
einen güterrechtlichen Anspruch,
der aber auf eine Beteiligung an
der Errungenschaft beschränkt
ist. Die Errungenschaft besteht im
wesentlichen aus Ihren Erspar-
nissen während der Ehe. Hinge-
gen würde das Eigengut, und so-
mit die Wohnung, direkt in den
Nachlass gelangen, an welchem
Ihre Ehefrau zusammen mit Ihren
Kindern beteiligt wäre. Ihre Frau
könnte zwar verlangen, dass die

Wohnung ihr zu Eigentum oder
allenfalls zur Nutzniessung bzw.
als Wohnrecht zugewiesen wird,
doch bloss auf Anrechnung an ih-
re Ansprüche. Es könnte nun aber
sein, dass der Wert der Nutznies-

sung oder des Wohnrechts bzw.
des Eigentums den Anspruch der
Ehefrau übersteigt.

Döm/r es wieder aw/wärrs geAr.
• Preiswerte Lösungen für jede Treppe - ob rund oder

gerade

• Fachkundige Ausführung durch erfahrenes Personal
in der ganzen Schweiz

/ Gutschein")
HERAG TREPPENLIFTE AG

Tramstrasse 46 8707 Uetikon am See

Tel. 01/920 05 04

Senden Sie mir Ihre Gratisinformationen.

Name _

Strasse _

PLZ/Ort _ Tel..
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RATGEBER

Durch Ehe- und Erbvertrag
bei Beibehaltung des Güterstan-
des der Errungenschaftsbeteiii-
gung könnte eine für die überle-
bende Ehefrau günstigere Teilung
der Errungenschaft vorgenom-
men werden, doch müssten die
Pflichtteilsrechte der nicht ge-
meinsamen Kinder, somit Ihrer
Kinder, gewahrt bleiben. Zudem
würde die Wohnung weiterhin als

Eigengut gelten. Der Pflichtteil
der Kinder beträgt Vs Ihres Nach-
lasses. Bessergestellt könnte die
überlebende Ehefrau werden
durch den Abschluss eines Ehe-

Vertrages mit Einführung der

Gütergemeinschaft, wenn das Ei-
gengut, somit die Wohnung, zum
Gesamtgut erklärt wird. Auch da-

mit könnte aber Ihren Kindern
das Recht auf den Pflichtteil, der
"V16 des Gesamtgutes (gesamtes
eheliches Vermögens, einschliess-
lieh demjenigen der Ehefrau) be-

trägt, nicht entzogen werden.
Die zweckmässigste Rege-

lung ist der Abschluss eines Ehe-
und Erbvertrages, wobei der Erb-

vertrag nicht nur mit der Ehefrau,
sondern auch mit Ihren Kindern
vereinbart werden müsste. So

könnte eine massgeschneiderte
Lösung getroffen werden, doch
müssten die Kinder mitwirken.

Wie Sie sehen, ist die

Rechtslage in Ihrem Fall recht
kompliziert. Eine fachkundige
rechtliche Beratung durch einen
Anwalt oder Notar scheint mir
angebracht zu sein.

Ohne Eheschliessung, so-
mit bei Fortdauer des Konkubi-
nates, hätte Ihre Lebensgefährtin
kein gesetzliches Erbrecht. Sie

könnten sie zwar testamentarisch
als Erbin im Rahmen der ver-
fügbaren Quote einsetzen. Aller-
dings müsste Ihre Lebensgefähr-
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tin hohe Erbschaftssteuern ge-
wältigen, da sie nicht mit Ihnen
verwandt wäre. In finanzieller
Hinsicht wäre demnach die Hei-
rat für Ihre Freundin günstiger.

Hingegen kann ich Ihre
letzte Frage betreffend kantonaler
Unterschiede ohne weiteres ver-
neinen. Die güterrechtliche und
erbrechtliche Regelung wird vom
Bundesrecht abschliessend vor-
genommen. Die Kantone dürfen
das Bundesrecht nicht verletzen.
Die gesetzliche oder ehevertrag-
lieh bzw. erbvertraglich getroffene
Regelung gilt sofort ab Ehe-

Schliessung bzw. ab Abschluss des

Vertrages, und die Kantone kön-
nen die Geltungsdauer nicht zeit-
lieh hinausschieben.

Auf Wohnrecht
verzichten?

Mezne Mutter ist über 90 /a/zre
aZt zzncZ /zat cZas Wo/znrec/zZ bei
«zeznenz Bruder im SföcbZi au/
dem Bauem/zo/. Nu« zeurde sie

vor eiwem /a/zr p/ZegebecZür/Zzg.

Die Azzge/zörigerz mez'wes Bru-
ders zvare« zzic/zt gezez'ZZt, sie zu
p/Zegerz. Damit sie zzic/zt z'zzs AZ-

ters/zez'm musste, zza/zm ic/z sie zu
mir z'zz mez'zze Wo/znung. Au/
Dräzzgezz der Arzge/zörigerz mei-
zzes Bruders musstezz wir zzuzz die
Wo/zzzuzzg im Stöc/zZi räumezz,
damit sie weitervermietet wer-
dezz /zazzzz. Mez'zze Mutter soZZte

eizzezz Verzic/ztbrie/ uzztersc/zrez-

bezz, damit das Wo/zzzrec/zt au/-
geZöst werde« Eö«ne. /c/z bz'« /e-
doc/z damit «z'c/zt einverstanden,
denn vor /a/zren überna/zm ;'a

mein Bruder auc/z dementspre-
c/zend bz'ZZz'ger den Ho/.

Vorweg empfehle ich Ih-
nen, aufgrund des Vertrages oder
der Verfügung von Todes wegen

zu prüfen, ob Ihrer Mutter
tatsächlich ein Wohnrecht im en-

geren Sinne eingeräumt worden
ist. Ein solches Wohnrecht ist
unübertragbar. Denkbar ist aber,
dass Ihrer Mutter nicht das Wohn-
recht, sondern die Nutzniessung
eingeräumt wurde. In diesem Fall
könnte Ihre Mutter die Wohnung
selbst vermieten und über die

Mietzinseinnahmen verfügen.
Am wahrscheinlichsten er-

scheint mir aber, dass Ihrer Mut-
ter ein Wohnrecht eingeräumt
worden ist und sie somit die Woh-

nung nur persönlich nutzen kann.
Ihre Mutter muss zwar nicht auf
das wohl lebenslängliche Wohn-
recht freiwillig verzichten. Sollte
sie aber voraussichtlich nicht
mehr in die Wohnung zurückkeh-
ren können, und sollte sie vor al-
lern für die Unterhaltskosten der

Wohnung aulkommen müssen,
was zu prüfen wäre, so fragt es

sich, ob Ihr Beharren auf dem
Wohnrecht zweckmässig ist. Mir
scheint, man könnte mit den An-
gehörigen, die bei einer Vermie-

tung der Wohnung über entspre-
chende Einnahmen verfügen wür-
den, darüber verhandeln, ob sie

nicht bereit sind, für den Verzicht
auf das Wohnrecht ein angemes-
senes Entgelt gegebenenfalls in
monatlichen Raten bis zum Able-
ben der Mutter zu leisten. Eine
solche Regelung könnte im Inter-
esse aller Beteiligten sein: Die An-
gehörigen hätten die Mietzinsein-
nahmen und könnten einen Bei-

trag daraus an die Mutter abzwei-

gen. Die Mutter würde auf ein
Recht verzichten, das ihr wenig
nutzt, doch hätte sie zusätzliche
Einnahmen, mit welchen Sie u.a.
die Pflege und Unterbringung bei

Ihnen entgelten könnte.
Dr. z'zzr. Marco Bz'aggz
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